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Zum Deutschen Insolvenzverwalterkongress 2019 

erklärt Bundesjustizministerin Christine Lambrecht: 

 

Im Zuge der Umsetzung der europäischen Restrukturierungs- und Insolvenzrichtlinie plane ich, die 

reguläre Dauer des Restschuldbefreiungsverfahrens von derzeit sechs auf drei Jahre zu verkürzen. Für 

unternehmerisch tätige Personen schreibt dies die Richtlinie ausdrücklich vor. Ich setze mich dafür ein, 

dass das gleiche auch für Verbraucherinnen und Verbraucher gilt. Auch weiterhin werden sich alle 

Schuldnerinnen und Schuldner die Restschuldbefreiung dadurch verdienen müssen, dass sie ihren 

Pflichten im Restschuldbefreiungsverfahren hinreichend nachkommen. Um einen abrupten Übergang 

von der sechsjährigen zur dreijährigen Entschuldungsfrist zu verhindern, plane ich eine 

Übergangsregelung, bei der die Fristen nach und nach verkürzt werden.“ 

 
Zum Hintergrund: 

 

Die Richtlinie (EU) 2019/1023 vom 20. Juni 2019 über Restrukturierung und Insolvenz schreibt vor, 

dass unternehmerisch tätige Personen Zugang zu einem Verfahren haben müssen, das es ihnen 

ermöglicht, sich innerhalb von drei Jahren zu entschulden. Die Richtlinie ist bis zum 17. Juli 2021 

umzusetzen; die Umsetzungsfrist kann aber einmalig um ein Jahr verlängert werden. 

 

Den Anforderungen der Richtlinie genügt das geltende Recht nicht. Zwar können Schuldnerinnen und 

Schuldner bereits heute eine Restschuldbefreiung nach drei Jahren erlangen. Allerdings setzt dies 

voraus, dass bis dahin nicht nur die Verfahrenskosten, sondern auch 35 Prozent der 
Insolvenzforderungen gedeckt werden. Eine vom Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz durchgeführte Evaluation dieser Regelung im Jahr 2018 hat gezeigt, dass dieses 

Mindestbefriedigungserfordernis von weniger als 2 Prozent der Schuldnerinnen und Schuldner erfüllt 

werden kann. Zudem ist es mit der Richtlinie unvereinbar. Künftig soll daher eine Restschuldbefreiung 

nach drei Jahren auch dann möglich sein, wenn es nicht gelingt, die bisherige 

Mindestbefriedigungsquote zu erzielen. Ebenso wenig soll es erforderlich sein, dass die 

Verfahrenskosten gedeckt sind. In den Fällen der Verfahrenskostenstundung soll der Schuldner oder 

die Schuldnerin aber weiterhin einer vierjährigen Nachhaftung unterliegen. 

 
Auch weiterhin müssen Schuldnerinnen und Schuldner den bestehenden Pflichten und Obliegenheiten 

nachkommen, um die Restschuldbefreiung zu erlangen. Dazu gehören umfangreiche Offenlegungs- 

und Mitwirkungspflichten. Auch muss der Schuldner einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder sich um 

eine solche bemühen. 

 



 
Das deutsche Restschuldbefreiungsrecht hat seit seiner Einführung vor über 20 Jahren bewusst nicht 

danach unterschieden, ob der Schuldner oder die Schuldnerin einer unternehmerischen Tätigkeit 

nachgeht oder nicht. Die Richtlinie gibt keinen Anlass, daran etwas zu ändern – zumal sie die 

Mitgliedstaaten ausdrücklich dazu einlädt, auch für Verbraucherinnen und Verbrauchern dieselbe 

dreijährige Entschuldungsfrist vorzusehen. 

 

Die Einführung des Restschuldbefreiungsverfahrens im Jahr 1999 und sämtliche nachfolgende 

Erleichterungen des Zugangs zur Restschuldbefreiung waren stets von der Sorge begleitet, dass die 

Insolvenz für Schuldnerinnen und Schuldner ihren Schrecken verlieren könnte und dass deshalb 
Anreize zu einer sorglosen oder gar missbräuchlichen Überschuldung gesetzt werden könnten. 

Bewahrheitet haben sich derartige Befürchtungen nicht. Nach den meisten Studien zählen 

unverschuldete und unvorhergesehene Ereignisse wie Krankheit, Scheidung und Arbeitslosigkeit bei 

Verbraucherinnen und Verbrauchern zu den Hauptursachen von Überschuldungen, die sich über die 

Dauer des Restschuldbefreiungsverfahrens nicht steuern lassen. Selbst dort, wo die Überschuldung im 

Einzelfall auf objektiv vermeidbares Verhalten zurückzuführen ist, schränken nicht selten 

wirtschaftliche und psychosoziale Belastungen die Fähigkeit der Betroffenen zu einer geordneten 

finanziellen Planung ein. Da diese Fälle weit überwiegend masse- und einkommenslos sind, haben 

auch die Gläubigerinnen und Gläubiger regelmäßig nichts von einem längeren Verfahren. 

 
Um einen geordneten Übergang vom geltenden Recht zum künftigen Recht sicherzustellen, 

insbesondere um zu verhindern, dass Schuldnerinnen und Schuldner bis zum Inkrafttreten des neuen 

Rechts systematisch dazu übergehen, die Einleitung des Verfahrens zu verzögern, um sich in den 

Genuss einer substantiell kürzeren Frist zu bringen, soll die dreijährige Frist allmählich und 

kontinuierlich eingeführt werden. Das vermeidet die Ausbildung eines Verfahrensstaus, infolge dessen 

die Kapazitäten von Schuldnerberatungsstellen, Gerichten und Verwalterbüros zunächst über einen 

längeren Zeitraum unterbelastet bleiben, um sich dann mit Inkrafttreten der Neuregelung in einer 

schwer bewältigbaren Verfahrensschwemme aufzulösen. Auch werden Ungerechtigkeiten vermieden, 

die entstünden, wenn die Frist von heute auf morgen verkürzt werden würde. Zu diesem Zweck soll 

die dreijährige Frist allmählich eingeführt werden. 
 

 

Viele Grüße aus der Bundesgeschäftsstelle 

Ihr 

 
Hans-Peter Murmann 


